
 

  Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 
 
Nachrücker für den Ortsbeirat Gießen-Allendorf 

 
Gemäß § 34 Abs. 3 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der Fassung 
vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 197) stelle ich fest: 
 
An die Stelle des Mitgliedes des Ortsbeirates Gießen-Allendorf Herr Volker Arnold, der 
verstorben ist, rückt nach § 34 KWG aus der Liste von Bündnis 90 /DIE GRÜNEN Frau 
Lea Weinel-Greilich als die nächste noch nicht berufene Bewerberin mit den meisten 
Stimmen nach. 
 
Gegen diese Feststellung sind die Rechtsmittel der §§ 25 bis 27 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes gegeben. 
 
Gießen, 26.10.2021 

 
Jens Haub 
Wahlleiter 


